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Der Inhalt dieses Merkblatts behandelt die wich-
tigsten Umweltprobleme, die typischerweise bei 
Autobus-, Tax- und Mietwagenunternehmen auftre-
ten können.

1. UMWELTBELASTUNGEN

1.1 Abwasseranfall

• Niederschlagswässer vom Betankungsbereich der 
Betriebstankstelle

• Verkehrsflächen und Abstellflächen
• Niederschlagswässer und Waschwässer vom 

Freiwaschplatz
• Waschwässer aus der Waschhalle
• Fußbodenwaschwässer aus dem Reparatur- und 

Servicebereich, eventuell verunreinigt auf Grund 
von Servicearbeiten mit Mineralölen, Frostschutz-
mitteln, Bremsflüssigkeit

• Tropfwässer
• Kompressorkondensate
• Abwasserentsorgung für Chemie-WC
• Bei Vorhandensein einer betriebseigenen Werk-

stätte: siehe auch ÖWAV-Umweltmerkblatt für 
Kfz-Werkstätten.

1.2 Grundwassergefährdung

Grundwassergefährdung durch Lagerung und Lei-
tung wassergefährdender Stoffe:
• Kraftstoffe aus dem Bereich der Betriebstankstelle
• Mineralöl
• Schmiermittel
• Reinigungsmittel
• Altöl
• mineralölverunreinigter Abfall (Putzlappen etc.)
• mineralölverunreinigte Altteile
• Batterien.

1.3 Abfall

• ölhaltige Rückstände aus der Mineralölabscheide-
anlage

• Rückstände aus Aufbereitungsanlagen
• feste, fett- und ölverschmutzte Abfälle
• Altöl
• Öl- und Luftfilter
• Bremsflüssigkeit
• Batterien

• Verpackungen
• Altstoffe (z.B. Metalle, Papier)
• Reinigungsmittel
• Restabfall.

1.4 Lärm

• Verkehrsbelastung
• Motorenlärm
• Hochdruckreiniger bei Freiwaschplatz
• Maschinenlärm von der Waschanlage und von 

anderen Reinigungsaggregaten.

1.5 Abluft

• Abgase
• Sprühnebel von der Waschanlage.

2. ÜBLICHE TECHNISCHE LÖSUNGEN

2.1 Abwasser

Grundsätzlich sollen die mineralölverunreinigten 
Wässer und die Waschwässer nach entsprechender 
Vorreinigung (Mineralölabscheideranlage) in eine 
öffentliche Schmutz- oder Mischwasserkanalisation 
eingeleitet werden.
Ist eine solche Möglichkeit nicht gegeben, dürfen 
verschmutzte Niederschlagswässer vom Betankungs-
bereich und besonders verschmutzten Abstellflächen 
nur nach entsprechender Vorreinigung in einer 
Mineralölabscheideranlage (siehe Kap. 3.) oder in 
einen Vorfluter abgeleitet werden (siehe dazu Kap. 
5.2). Niederschlagswässer von Verkehrsflächen und 
Abstellflächen sind flächig oder über Rasenmulden 
zu versickern.
Unverschmutzte Niederschlagswässer wie z.B. 
Dachwässer sind direkt abzuleiten oder zu versi-
ckern.
Um den Abwasseranfall von der Menge her zu 
reduzieren bzw. eine einleitfähige Abwasserqualität 
einhalten zu können, sollten folgende Maßnahmen 
vorgesehen werden:
• Weitestgehende Überdachung des Betankungsbe-

reiches
• Trennung der belasteten und unbelasteten Nie-

derschlagswässer
• Waschen der Fahrzeuge möglichst im überdach-

ten Bereich



• Kreislaufführung des Waschwassers mit einer 
Wiederverwendung des Wassers nach entspre-
chender Aufbereitung bei größeren Waschanla-
gen (> als 5m3/Tag im Jahresmittel)

• Verzicht auf Motorwäsche mit Kaltreiniger, da 
ansonsten im Regelfall weitere Reinigungsschritte 
erforderlich werden

• Ausschließliche Verwendung von entsprechen-
den Wasch- und Reinigungschemikalien bei Fahr-
zeugaußenwäsche gemäß einschlägigen Normen 
(ÖNORMEN B 5104 bis 5106).

Im Regelfall sind folgende Maßnahmen vorzusehen:

für Niederschlagswässer vom Betankungsbereich:
• befestigte flüssigkeitsdichte und kraftstoffbeständi-

ge Oberfläche
• Mineralölabscheideanlage gemäß Norm
• Überdachung empfehlenswert.

für Niederschlags- und Waschwässer vom Frei-
waschplatz:
• Mineralölabscheideanlage gemäß Norm
• befestigte, flüssigkeitsdichte Oberfläche.

Waschwässer aus der Waschhalle:
• Mineralölabscheideanlage gemäß Norm
• Kreislaufführung bei größerem Fahrzeugdurchsatz 

(> als 5m3/Tag im Jahresmittel).

Fußbodenwaschwässer aus dem Reparatur- und 
Servicebereich:
• Verzicht auf Bodenabläufe
• wenn möglich, Fußbodenreinigung mit fahrbaren 

Nassreinigungsmaschinen durchfuhren
• kein Ablauf aus Montagegruben.

Tropfwässer aus Garagen:
• Vermeidung von Bodenabläufen, da Wasseranfall 

sehr gering
• wenn Bodenabläufe vorhanden, dann Abwässer 

über Mineralölabscheideranlage gemäß Norm 
führen.

Chemische WC-Anlagen
• Abgabe der Inhalte in den Schmutzwasserkanal 

im Einvernehmen mit dem Kanalnetzbetreiber 
oder Entsorgung durch befugten Entsorgungsbe-
trieb

• möglichst sparsamer Einsatz der chemischen 
Zusätze.

2.2 Grundwasserschutz

Betriebstankstelle:
• doppelwandige Lagertanks bzw. Auffangwanne 

mit Leckwarneinrichtungen
• flüssigkeitsdichte und kraftstoffbeständige Befesti-

gung der Betankungsfläche
• flüssigkeitsdichte Ausführung der Mineralölab-

scheideranlage einschließlich der Zu- und Abläu-
fe (Dichtheitsprüfung).

Reinigungsmittel/Schmiermittel/Altöl:
• Lagerung in entsprechenden Gebinden, in Auf-

fangwannen oder in Räumen mit flüssigkeitsdich-
ter, wannenförmiger Bodenausbildung

• in Auffangwannen oder doppelwandigen Behäl-
tern.

Mineralölverunreinigter Abfall:
• Lagerung in flüssigkeitsdichten, niederschlagsge-

schützten Containern.

Mineralölverunreinigte Altteile:
• Niederschlagsgeschützte Lagerung.

Zusammenlagerung ist zu beachten!

2.3 Abfall

Gefährliche Abfälle und Altöl (z.B. Inhalt von Mi-
neralölabscheidern, ölverschmutzte Abfälle, Altöl, 
Ölfilter, Bremsflüssigkeit, Hydrauliköle):
• Sammler für gefährliche Abfälle übergeben.

Nicht gefährliche Abfälle:
• Trennung je nach Abfallart (Altstoffe), wie z.B. 

Papier, Holz, Metall, Glas, Kunststoffe und 
Restabfall.

2.4 Lärm

Verkehrsbelastung und spezifischer Betriebslärm:
• Lärmschutzwände
• Standortwahl im Hinblick auf Anrainer berück-

sichtigen
• geeignete Zu- und Abfahrtsmöglichkeit wählen
• lärmarme Fahrzeuge.

Motorenlärm:
• Manipulation soweit als möglich in geschlosse-

nen Räumen
• Laufenlassen der Motoren im Stand weitgehend 

vermeiden
• In geschlossenen Räumen Absaugen der Motor-

abgase und Abführen über Dach.

Hochdruckreiniger bei Freiwaschplatz:
• Lärmschutzwand
• Betriebszeiten beachten.

Maschinenlärm von der Waschanlage:
• Waschvorgang bei geschlossenem Einfahrtstor.

2.5 Abluft

Abgase:
• Laufenlassen der Motoren im Stand weitgehend 

vermeiden



• In geschlossenen Räumen Absaugen der Motor-
abgase und Abführen über Dach.

Sprühnebel:
• Spritzwände bei Freiwaschplatz
• Schließen des Einfahrtstores bei Waschhallen.

3. SONSTIGE HINWEISE

Hinweise auf folgende ÖWAV-Umweltmerkblätter:
• Kfz-Werkstätten
• Lkw-Waschplätze
• Niederschlagswässer (in Vorbereitung)
• Frächter
• Tankstellen mit Serviceeinrichtungen und Wasch-

platz
• Tankstellen ohne Serviceeinrichtungen und 

Waschplatz
• Informationen zum Thema „Betriebliches Abfall-

wirtschaftskonzept“ finden Sie auf den Infoseiten 
der Wirtschaftskammern unter http://wko.at/ab-
fall.

Sicherheitsdatenblätter der Reinigungs- und Wasch-
chemikalien vom Lieferanten anfordern und Norm-
geprüfte Produkte verwenden.
Brandschutzvorschriften beachten.

Abwasserbeseitigung:
Innerbetrieblich getrennte Erfassung von:
• betrieblichen Abwässern
• häuslichen Abwässern
• verschmutzten Niederschlagswässern von Mani-

pulationsflächen
• leicht verschmutzten Niederschlagswässern von 

Verkehrsflächen
• unverschmutzten Niederschlagswässern.

4. AUSKÜNFTE UND INFORMATIONEN

Auskünfte und Informationen über:
• Wirtschaftskammern Österreichs
• Fachverbände in der Wirtschaftskammer Öster-

reich
• Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschafts-

verband (ÖWAV)
• Technische Büros
• Ziviltechniker
• Fachabteilungen der Behörden
• Brandverhütungsstellen.

5. RECHTLICHE UND TECHNISCHE 
RAHMENBEDINGUNGEN

5.1 Betriebsanlagen

• Genehmigungspflicht durch die Baubehörde
• Genehmigungspflicht durch die Gewerbebehörde
• Wasserrechtliche Bewilligung in Schutz- und 

Schongebieten.

5.2 Abwasserableitung

Eine wasserrechtliche Bewilligung der zuständigen 
Wasserrechtsbehörde ist bei Einleitung der gereinig-
ten betrieblichen Abwässer in ein Oberflächenge-
wässer einzuholen.
Bei Einleitung der vorgereinigten betrieblichen 
Abwässer in eine öffentliche Kanalisation ist jeden-
falls die Zustimmung des Kanalisationsbetreibers im 
Sinne der Indirekteinleiterverordnung notwendig. 
Hier kann im Einzelfall auch zusätzlich eine wasser-
rechtliche Bewilligung erforderlich sein.

5.3 Wasserversorgung

• Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung 
mit Bewilligung des Wasserversorgungsunterneh-
mens

• Eigenwasserversorgung: Ansuchen um wasser-
rechtliche Bewilligung.

5.4 Gesetzliche Grundlagen und technische Regeln

• Wasserrechtsgesetz
• AEV Fahrzeugtechnik
• Indirekteinleiterverordnung
• Gewerbeordnung
• Abfallwirtschaftsgesetz 2002
• Abfallverzeichnisverordnung
• Abfallnachweisverordnung 2003
• Bauordnung und Kanalgesetze der Länder
• ÖNORM EN 858-2 – Abscheideranlagenlagen für 

Leichtflüssigkeiten (z.B. Öl und Benzin) – Teil 2: 
Wahl der Nenngröße, Einbau, Betrieb und War-
tung

• ÖNORM B 5101 – Abscheideranlagenlagen für 
Leichtflüssigkeiten (z.B. Öl und Benzin) – Ergän-
zende Anforderungen zu den ÖNORMEN EN 
858-1 und -2, Kennzeichnung der Normkonfor-
mität

• ÖNORM B 5104 – Abwasserverhalten von Rei-
nigungsmitteln („Kaltreinigern“ bzw. „Lösemittel-
reinigern“) auf nicht wässeriger Basis für Fahr-
zeug- und Motorenreinigung – Anforderungen, 
Prüfungen, Normkennzeichnung

• ÖNORM B 5105 – Abwasserverhalten von 
Reinigungsmitteln auf wässeriger Tensidbasis 
(„Tensidreiniger“) für die Fahrzeug- und Motoren-
reinigung sowie zur gewerblichen und industri-
ellen Anwendung in Kfz-Werkstätten, Garagen, 
Tankstellen und einschlägigen Nebenbetrieben 
– Anforderungen, Prüfung, Normkennzeichnung

• ÖNORM B 5106 – Abwasserverhalten von Rei-
nigungs- oder Pflegemitteln in Fahrzeugwaschan-
lagen und -waschplätzen für die Außenreinigung 
von Kraftfahrzeugen mit nicht oder gering ölbe-
hafteten Oberflächen – Anforderungen, Prüfung, 
Normkennzeichnung

• ÖNORM B 2506 – Regenwasser-Sickeranlagen 
für Abläufe von Dachflächen und befestigten 
Flächen

http://wko.at/abfall
http://wko.at/abfall


• ÖWAV-Regelblatt 16 „Hinweise für das Einleiten 
von Abwasser von Tankstellen, Kfz-Waschplätzen 
und Werkstätten in eine öffentliche Abwasseran-
lage oder einen Vorfluter“ (2. Auflage)

• ÖWAV-Regelblatt 35 „Behandlung von Nieder-
schlagswässern“.



UMWELTCHECKLISTE

Kanalführung getrennt in Betriebskanal ....................................................... JA/NEIN

Fäkalienkanal ...................................................... JA/NEIN

Verschmutzte Niederschlagswässer 
von Manipulationsflächen ................................... JA/NEIN

Leicht verschmutzte Niederschlagswässer 
aus Verkehrsflächen ............................................ JA/NEIN

Unverschmutzte Niederschlagswässer ................. JA/NEIN

Vorreinigungsanlage Mineralölabscheider gemäß Norm ....................... JA/NEIN Type:  ......................

Emulsionsspaltanlage ........................................... JA/NEIN Type:  ......................

Kreislaufführung der Waschwässer ...................... JA/NEIN Type:  ......................

Biologische Kläranlage ........................................ JA/NEIN Type:  ......................

Betriebliche Abwässer Ableitung aus: Betankungsbereich ................... JA/NEIN

 Freiwaschplatz ......................... JA/NEIN

 Waschhalle .............................. JA/NEIN

 Servicestation ........................... JA/NEIN

Ableitungsmöglichkeit der 
Abwässer Öffentliche Schmutz- oder Mischkanalisation ...... JA/NEIN

Oberflächengewässer (Vorfluter) .......................... JA/NEIN

Verrieselung ........................................................ JA/NEIN

Punktförmige Versickerung .................................. JA/NEIN

Wasserversorgung Wasserversorgungsunternehmen  
(z.B. Gemeinde, Verband, Genossenschaften) ..... JA/NEIN

Eigenwasserversorgung ........................................ JA/NEIN

Bau-, gewerbe- und was-
serrechtliche Bewilligung 
vorhanden Abwasser ............................................................. JA/NEIN

Wasserversorgung ............................................... JA/NEIN

Betriebsanlage (bau- und gewerberechtliche 
Bewilligung) ........................................................ JA/NEIN

Abfall (Beseitigung) getrennte Erfassung von 

 Gefährlichen Abfällen .................................... JA/NEIN

 Ölverunreinigten Abfällen .............................. JA/NEIN

 Nicht ölverunreinigten Abfällen ..................... JA/NEIN

 Verpackungen JA/NEIN

 Altstoffen JA/NEIN

Ölbindemittel vorhanden .................................... JA/NEIN

Abfallerzeugernummer zugeteilt .......................... JA/NEIN

Lärm Lärmschutzmaßnahmen vorhanden ..................... JA/NEIN

Abluft Absaugung und Abführung über  
Dach vorhanden .................................................. JA/NEIN

Gaspendelanlage ................................................. JA/NEIN
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